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Appenzellische Hchulfragen.
Referat, gehalten a» dcr Hauptversammlung der Appenzellischen

Gemeinnützigen Gesellschast am I. September 1902 in Trogen vou

Pfr. »iger in Gais.

Seit dem Jahre 1879, iu welchem Herr Pfarrcr Beyring sel.

in unserem Kreise ein Referat über „Die Fortbildungsschule"

vortrug, sind meines Wissens hier keine Schulfrcigcn mchr zur
Behandlung gekommen. Wir sind uns gewohnt, als das Feld
unserer Arbeit mchr jcue Gebiete zu betrachten, die nvch mehr

Sache dcr Freiwilligkeit sind; wir wollen anregen und Interesse

erwecken, opferwilligc Teilnahme wachrufen und dic ersten Bausteine

herzutragcn zu dcnjcnigc» Wcrken dcr allgcmcincn Wohlfahrt,

die von dcn öffentlichen gesetzlichen Organen, weil noch nicht

genügend reif uud abgeklärt, nicht an dic Hand genommen wcrdcn

können, und hegen dabei die Hosfnnng, daß, wenn unsere Be-

strcbungcn gut uud heilsam und notwendig sich erweisen, allmählich
auch der Staat sich ihrer annehmc, als kräftiger Gehülfe mit in
dic Linie rücke und sic schließlich ganz aus seine stärker» Schulter»
nehme, nicht damit wir dann innssig gchc», sondern damit wir fiir
anderes, was die eilende Zeit wicdcr als Arbeit in unsern Kreis
schwemmt, freie Hand bekomme».

Nun ist allerdings die Schule allenthalben übcr dicscs Stadium
der Frciwilligkeit hinaus! Sic ist ganz eine Sache des Staates,
ihre Wege sind geebnet, die Quellen erschlossen, aus denen ihre

Hülfsmittel fließen. Die Schule bedarf also der freiwilligen Mithülse

Wohl nicht mchr und sie betätigt sich auch wirklich auf diesem

Gebiete kaum mehr anders, als daß da und dort gemeinnütziger

Bürgerst»» durch Vermächtnisse und Legate den Gemeiuden dic von
ihnen zn bringenden Opfer etwas zu erleichtern sucht. Aber wenn

auch die Schule iu dieser Hinsicht besser gestellt ist, als manches

gemeinnützige Werk das fort und fort auf dic freiwillige materielle
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Hülse seiner Gönner und Frenudc angewiesen ist, so ist sie doch

noch nicht so populär, wie sic scin sollte; es fehlt ihr zur Zeit in
den breiten Schichten unseres Volkes an dem rechten Wohlwollen
und dcr Gunst, deren sie zu sröhlichcm Gcdcihcn bcdnrstc. Znr
Zcit! sagen wir, denn wir hegen die Hoffnung, daß es noch cinmal

hierin besser werde. Es ist merkwürdig, wic mühsam jetzt auf
kantonalem Bode» die Fortschritte erruugcu werdeu müsscn, uud
wie kühl und ablehnend sich hicr unscr sonst so verständiges und

opscrwilligcs Volk, das auf dem Gebiete materieller Wohlfahrt
doch gerne mit andcrcn stch auf gleicher Höhe und Leistungsfähigkeit

erhallen möchte, verhält. Dic Arbeit dcr Bchördc», demselben cin

Schulgesetz mit einigen Fortschritten mundgerecht zu machen, gleicht

doch bald der Arbeit jenes alten, armcn Sisyphos der griechisch«!

Sagc, dcr im Hadcs dazu verurtcilt war, cinen schweren Stcin
berganf zu wälzen, und wenn er ihn fast oben hatte, so entrann

er wicder scincn Händen und stürzte mit tosendcm Gcpolter den

Abhang hinunter, und die mühselige Arbeit konntc von ucucm

beginnen.

Angesichts dieses Umstcmdes ist es leicht ersichtlich, daß auch

das Schulwesen noch schr wenigstens der nachhaltigen moralischen

Unterstützung derjcnigcn Volkskreisc bedars, denen die

Förderung dcs allgemeinen Wohles (und dazu wird wohl anch die

geistige Wohlsahrt gchörcn) am Herzcn liegt.
Das mag denn, meine Herren, wie ich mir denke, der Grund

gewesen sein, der Ihren geehrtcn Vorstand bestimmte, sür die

diesjährige Hauptversammlung wieder cinmal cine Schulsrage auf
Traktandum zu nehmen. Mich haben Sie als Referenten in

Aussicht genommen, weil mich ein gütiges Schicksal vor Jahrcn
in die appenzellische Landesschulkominission gesetzt hat und mir damit

Gelegenheit gab, die Mühen und Beschwerden, mit denen die

Leitung und Förderung unseres Schulwesens zu kämpfen hat, aus
erster Quelle kennen zu lernen!

Ueber appenzellische Schulfragcn also soll ich zu

Ihnen reden! Was verstehe ich darunter? Es gibt Schulfragen,
die das innere Leben der Schule betreffen, pädagogische und

methodische Tagesfragen, Fragen der Schulleitung, die nicht an
Kantons- und Landesgrenzen gebunden sind, die wie politische und
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soziale Fragen kommen und gehen, auftauchen am Horizonte, eine

Zeit tang die Gemüter beschäftigen, Lippen nnd Federn eifrig in
Bcwegung setze», bis sie, erledigt oder nicht erledigt, wieder

verschwinden Auch sie sind interessant, zum Teil selbst für Laien-

kreisc, weil auch auf diesem Gcbietc die Meinungen oft weit aus-

cinaudergeheu, dic Fachleute aufeinander platzen wic „Hildebrand
nnd sein Sohn Hadubrand", und cincr oft genau das Gegenteil

von dem behauptet und zu beweisen sucht, was sein lieber Herr
Kollege sagt. Auch Pädagogik und Methodik haben ihre Hefte

noch nicht geschlossen; das Suchen und Fragen, das Tasten und

Prokuren, die Hvpothese und selbst die vorübergehende Mode spielen

anch hicr ihre Rolle. Doch sind das Fragen, die mehr in Fachkreise

hinciiigchören, und wir sind das nicht! Wovon ich reden

möchte, das find Fragen des äußern Schullcbeus, der Organisation,

dcr Gesetzgebung, dic sür uns alle, als schlichte Bürger
unseres Gcnicinwcscus, als Mitglieder von Behörden, von
praktischem Interesse sind und über die wir auch ein Urteil uns zu
bilden im Falle sind.

Ich möchte unter diesem Titel einige Grundsätze besprechen,

nach dcre» Verwirklichung wir in dcr nächsten Zeit jedenfalls zu

streben habeu werden und die in ein neues Schulgesetz unbedingt
niedergelegt werden sollten, nach deren gccigncter gesetzlicher For-
mulirung wir ringen — Fragen praktischer Natur, wie sie aus
den Bedürfnissen der Gcgcnwart sich ergeben uud an denen wir
nicht vvrübcrgchen können, wenn wir uns bestreben wollen, unser

Schulwcscn dc» jctzigcn Bcrhältnisscn anzupassen uud auf dcr Höhe
der Zcit zu crhaltcn.

Dabei will ich mich bestecken, Ihnen keine Jdealc vorzumaleu,
sondern hübsch auf dem Boden der Wirklichkeit zu bleiben und mich

an das zu halten, was doch etwa erreichbar sein wird. Ich werde

Ihnen natnrgcmäß auch nicht viel Ncues zu sagen haben, wenig,
das Sie nicht so oder anders auch schon vernommen haben, und

das mag vielleicht die Sache für manche langweilig machen;
abcr wir sind keine Athener, von denen der Apostel Paulus sagt,

daß ste dcgicrig waren, allezeit etwas Neues zu hören, und geraoe

auf dcm vorlicgenden Gebiete gibt es in Gottes Namen Dinge,
die man immcr wieder sagen muß, wenn ste schließlich doch einmal
sich realisiren sollen. .',



Auch habe ich Ihnen keine Anträge zu unterbreiten uud Sie
nicht zu irgend cinem neuen Werke auszurufen, es wird sich lediglich
darum handeln, einige orientirende Streiflichter über die vorliegende

Materie fallen zu lassen. Auch solche bloße Besprcchungcn sind nicht

ganz fruchtlos! Anregungen und Ideen, die gut und berechtigt sind,

finden imnier Ohren, die sie beachten, und brechen sich dann Bah»!
Unsere Gesetze sind verworfen wordcn, aber cs kann dcm aufmcrf-
samen Beobachter nicht entgehen, daß doch gerade die öffentliche

Besprechung unseres kantonalen Schulwesens, der Hinweis auf scine

Mängel, wie auf das, was ihm frommen könnte, in dcn letzten

Jahren in unserem Lande tatsächlich die Quelle für manchen

erfreulichen Forlschritt iu einigen Gemeinden gewordc» ist. Uud dcssen

kann man sich sreuen! Gut Wort findet gute Statt!
Das Bestreben, unscre Schulsragen schon jetzt in weitere

Kreise hinauszutragen zur Besprechung, ist ja bereits anch anderwärts

vorhanden. Sie haben jüngst in unscrn kantonalen Blättern
einen ausgearbeiteten Entwurf zu eincin Schulgesctzc gelcsen, dcr aus
dem Schooße des Grürlivcrcins Herisau stammt nnd aus dem Wege

der Initiative dcr nächsten Landsgemeinde unterbreitet werden soll.

Das ist ein neuer, bei uns etwas nngewohnier Weg. aber

wir müsscn sagen, uns sreut wenigstens das warme, lebendige

Interesse, das diese Kreise am Zustandekommen des Gesetzes nehmen,
und wir wären glücklich, wcnn es überall so lcbendig wäre.

Wir stimmen mit den Jnitianten darin übcrein, daß auch uns
ei» gewiß nicht minder rcges Bcrlangcn darnach beseelt, uud wir
ebenso ernstlich wünschen, cs möchte endlich gclingcn, cin Gesetz

zu entwerfen, das die Zustimmung des Souveräns fänoc und doch

auch wenigstens ein Mindestmaß von Fortschritten enthielte, wenn

nicht alles, was man gerne verwirklicht sähe. Dcr Entwurf verdient

entschieden Beachtnng und unbefangene Würdigung. Ein gut Teil
desselben ist aus der letzten Vorlage hcrübergcnommcn; manchcs

Neue, was er enthält, ist durchaus gut, aber iu andcrn Punklen

geht derselbe mit seinen Forderungen so weit, d«ß, wie inir scheint,

felbst die eifrigsten Schulfreunde, wenn fie mit Realitäten rechnen,

ihm wohl für ihrc Person zustimmen, aber ihm doch schwerlich ein

besseres Loos prophezeien könnten, als seinen beiden Vorgängern,
und das sollte doch womöglich vermieden werden. Wir werdcn
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im Verlaufe unseres Referates wohl noch auf denselben
zurückkommen.

Doch nnn zur Sache selbst! Ich gedenke folgeude Punkte

näher zu beleuchten: Staatliche Unterstütznng dcs Schulwesen«,

Schulzcitvcrmchrung, Inspektion, Fürsorge für Schwachsinnige,

Eintrittsaltcr.
Geld — das ist dcr Nervus rsruin in dieser Welt! Umsonst

ist nnr der Tod! und nicht einmal immer, und so kann denn auch

die Schule, so ideal ihr Feld und ihre Wirksamkeit sein mag, des«

selben nicht entraten und jeder Fortschritt, dcn wir für ste erstreben,

schielt immcr auch nach dein blinkenden Gold!
So reden wir denn zunächst über einen finanziellen Pnnkt;

nicht zwar übcr das, was die Gemeinden angeht — ihre Sache
ist eigentlich furchtbar einfach: sie haben eben zu bezahlen, was
Niemand anders sür sie zahlt — aber von den Leistungen des

Staates a» das Schulwesen.
Verfassung und Schulvcrordnuug, unsere bisherige Praris,

kcnnc» zwei Artcn dieser Beiträge: Beiträge für bestimmte
Zwecke, bestimmte Zwcigc dcS Schulwesens (Fortbildungsschule,
Lehrerbildung, Pcnsionskassc u. dgl.), sowie allgemeine
Beiträge an dic ärmeren Gemeinden, an ihre Schulkassen,

zu beliebiger, gutscheiuendcr Verwendung.

Dicsc letzten Subvention ist es, dic uns zunächst beschäftigen

soll. Sic beträgt zur Zeit 6009 Franken uud diesc 6000 Franken

sind dcr spärliche Rest einer früheren stattlicheren Schulsubvention
von 20,00<t Fr., dic ehedem in unserem Budget sigurirte, zu einer

Zeit, als noch keine vcrfaffungsmäßige Grundlage da war, um
dcn schwächer sttuirtcn Gcmeindcn mit Staatsbeiträgen auf andere

Weise an dic Hand zu gehcn, während doch das Bcdürfnis hiezu

längst sich geltend machic. Da mußte das Schulwesen sür diese

allgcmcinc Subvention seine» Namen hergcben; untcr seinem Titel
wurde sie gebucht, ihrc Verwendung aber kam selbstverständlich

ebenso gut andcrn Verwaltungszwcigen zu gute. Nachdem dann

niit Annahme des bekannten Art. 16^° der Weg sür eine andere

Art der Unterstützuug der Gemeinden geebnet war, wurdc dicse

Schulsubvention auf 6000 Fr. reduzirt uud dabei hatte es feitser sein

Bewenden.



Das ist nun freilich eine kleine Summe für einen Kanton
und es ist nicht zu erwarten, daß damit gerade viel erreicht werde.

Bedingungen, die irgend eine spezielle Gegenleistung der Gemeinden

im Schulwesen, irgend eine Erhebung desselben fordern wnrden,
werden nicht daran geknüpft. Dic Summe wird untcr diejenigen

Gemeinden verteilt, die die Hano dafür Hinhalten, nach dem

Grundsatz ihrer Bedürstigkeit, und dic Leistungen derselben auf dcm

Schulgcbict fallen nur insoweit in Bctracht, als besondere Opser-

willigkeit und ehrende Anstrengnngen vielleicht bei der Ausrechnung
etwa cine Abruudung nach oben, einen kleinen Zustnpf »ach sich

ziehen,

Diesc Beiträge helfe» natürlich mit, das Defizit zu reduziren
und inögen insofern indirekt auch dazu beitragen, daß irgend cin

Fortschritt, der Opfer erheischt, ctwas lcichter durchdringt. Aber

viel wird damit sicher nicht erreicht, dazn ist die Summe schon

vicl zu klein. Was Helsen ein paar hundert Franken (es sind

im höchsten Falle ihrer 6 — 8) einer Gemcii'.dc, deren Schulausgaben
vicllcicht das Zwanzig- nnd Mehrfache hievon betrage»?

Dieses Subventionssvstcm hat aber für unsern Kanton seine

innereu historischen Gründc und muß aus ihncn heraus verstanden

werden! Wenn wir die Opfer, die der Staat als solcher bei

uns für die Volksschule bringt, vergleichen mit denjenigen

anderer Kantone, so fällt es uns auf, wie viel kleiner sic sind.

Mir Ausnahme vou Nri und Unterwaldcn weist kein Kanton eine

so kleine staatliche Leistung aus, sogar diejenige Jnnerrhodens
ist größer, und zwar nicht uur relativ, soudern sogar absolut.

(Dort bezahlte der Staat anno 1900 laut dcr schweizerischem

Unterrichrsstatistik für Primarschulen 27,000 Fr., wir 26,000.)
Ich möchte Ihnen das durch eiu paar Vergleiche illustrircu

und Wahle hiezu einfach unscre Nachbarkantoue.

Die Leistung des Staates an die Primarschnlcn
betrug in:

Fr. Fr.
Zürichs 1,970,000 bci 53,000 Schülern, pcr Schüler 37,5
Schafshauscn 140,000 „ ,!,000 „ „ „ 23

Thurgan 254,00') „ 17,000 „ „ „ 15

Xll, beim alten Gesetz!
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Fr, Fr.
Glarus 70,00« bci 4,800 Schülcru. pcr Schüler 14

Inner, lioden 27,000 „ 2,10« „ „ „ 13
St, Gallen 338,000 „ 36,M0 „ „ „ 9,5
Anßerrhoden 20,000 „ 10,000 2,6

Das hat allerdings darin seinen nächsten Grund, daß bei

uns eben das Schulwesen sozusagen ganz auf die Gemeinde gestelll

ist: ihr gehört die Schule, darum hat sie auch alle Sorge für
dieselbe auf die eigenen Schultern zu nehmen, und dann ist eben

bci uns überhaupt der Staatsgedanke noch verhältnismäßig wenig
entwickelt, Unscrc Geineinden sind mehr ein Staatenbund als ein

Bundesstaat, in vielen Beziehungen noch selbstherrlich und autonom,
und die kantonale» Behörden können in höchst seltenen Fällen die

Rolle des Diktators spielen, dcr auch etwas befehlen kann, meist

mchr die Rolle dcs gutcn väterlichen Freundes und Ratgebers, der

feine Räte uud Winke crtcilen, scin Wünsche äußern dars, wobei

sich aber der andere Tcil noch sehr das Recht vorbehält, den wohl
gemeinten Rat zu befolgen oder nicht.

Das ist insoweit ganz in dcr Ordnung; man kann auch so

leben und gedeihen und seiner Freiheit sich freuen. Aber das darf
man nicht übersehen, dicse Gcmcindeautonomie erfordert als
notwendiges Korrelat auch dic matcricllc Kraft, dic Aufgaben
auch sclbcr lösen zn können; wo das nicht mehr der Fall ist, da

nagt an ihr schon dcr Wurm, Die moderne Zeitströmung hat aber

dcn Gemeinden allmälig cinc Rcihe von Aufgaben zugewiesen, dic

sie früher nicht odcr nicht in so ausgedehntem Maße hatten, und
die alle ihnen erhöhte Opfer aufcrlcgen. In den lctztcn Jahrzchntcn
sind die Ausgabe» derselbe» überall stark gestiegen, ich denke

namentlich an das Schul- und Armcnwescn, Ein Beispiel: Bor mir
licgt cine Gemcindercchuuug von Gais aus dem Jahr 1L65; da

hattc dic Geincinde bei annähernd gleicher Bevölkerung iin Schulwesen

cinc Ausgabe vou Fr. 6000 und cin Desizit von Fr, 3000,
jctzt Ansgaben Fr. 19,500, Defizit Fr. 12,000; im Armenwesen:

Ausgaben Fr. 6.300, Defizit Fr, 600, jetzt Ausgaben Fr. 7900.
Defizit Fr. 2W0 (ohnc Armen- und Waisenhaus). Das Desizit
hat also im Schulwesen sich vcrviersacht, im Arinenwcsen sich

verdreifacht. Das gleiche Resultat, vielleicht »och cin ungü>istigercs,

werde» vcrmullich andere Gemeindcrechnungen auch ergeben.
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Das hat denn auch zur natürlichen Folge gehabt, daß der

Staatsgcdanke mchr hervortrat uud stärker wurde. Es haben manche

Gemeinwesen untcr dem Drucke der wachsenden Last sich daran
erinnert, daß noch eiu Staat da sei, der berusen sein könnte, ihncn

belfend untcr dic Arme zu greifen. Und weil die« Verlangen

natürlich und berechtigt war, hat es sich mehr und mehr realistrt.
Der Staat hat deu Gemeinden einige Lasten ganz abgenommen

(ich erinnere an das Straßenwcsen) und au andere leistet er ihncn
seine Beiträge, die setzt, das Schulwesen abgerechnet, zirka Fr, 5)0,000

betragen mögen. Ich denke, dicsc Enkwicklnng dcr Dinge ist noch

nicht am Ende angelangt; sie wird noch cinc Zcit lang ihrc
Fortschritte machen; das ist der Zug der Zeit; der Staat ivird uoch

mehr zum Handkuß kommen, noch für andere Dinge in Anspruch

genommen werden, die bisher Sache dcr Gemeinden waren Es
Wird auch »icht mchr genügen, ihnen aus dcm Gebiete des Schul.
Wesens nur durstige Brosamen zu spenden, hier cin paar hundert
Franken und dort ein paar, bei einer Ausgabe vou Fr, 4W,00I>,
die ihnen obliegt, sondcrn man wird vielleicht daran denken müssen,

ihnen allmälig einen größcrn Tcit dieser Lasten abzunehmen.

Dann aber halte ich dasür, daß die Frage ernstlich in Prüfung
und Erwägung fallen müsst, ob nicht vou dcr bisherigen Praris
abzugehen und ciu neuer Wcg, ein besserer Modus siir
dicse Subventionen zu suchen sci,

Sraalsbciträge solltcu meiner Ansicht nach zwci Forderungen
entsprechen: Sie sollten einmal dazu dienen, gerade die
Zwecke zu fördern, an deren Förderung der Staat
ein besonderes Interesse hat und die dem aufhelfen, was
er geruc gedeihen sahe. Sagen wir im gcgcbcncn Falle: Der Staat
muß wünschen, daß die Schulzeit vermehrt werde (durch Gauztag-
schulen, durch Einführung des achten Schuljahres :c.) und daß

auch möglichst vielen Kindern dcr Bcsuch einer höhern Volksschule

ermöglicht wcrdc, Gut, dann soll er sagen: Wenn eine Gemeinde

das ti>t, und die Opfer hiefür für fie allein zu groß sind, dann

will ich ihr helfen. Das wären Beitrage sür spezielle Zwecke
und Gebiete dcs Schulwesens. So hat der Staat beispielsweise

auch den Fortbildungsschulen unter die Anne gegriffen, so macht
es der Bund mit de» gewerblichen und industriellen Austalteu, und
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unter dicscr Mithülfe sind sie emporgcblüht und haben sie sich

gedeihlich entwickelt. Staatsbeiträge sollen ferner so wenig als
möglich den Charakter von Almosen haben, sondern
von Unterstützungen, auf dic eine Gemeinde ein
i ii n eres R echt hat. Dcr bloße Umstand, daß ein Gemeinwesen

ärmer, weniger finanzkräftig ist als cin anderes, begründet noch

kein Recht, von dem andern deßwcgen etwaS zu verlangen, so

wcnig als im Privatleben dcr wcnigcr Bemittelte von den Bc-

gnicrten cincn Tcil seincr Güter fordern kann. Das wären

Almosen und Staatöbcirräge sollen das nicht sein. Es gibt ein

anderes, moralisches Recht, aus dem sic bcrnhcn. Ich erblicke

cs in Folgcndcm: Dcr Staat legt den cinzclncn Gcmcindcn

bestimmte, sür alle glcichc Pflichtcn anf. Im Schulwesen, im Armcn-
wescn zc. verpflichtet cr jcde zu gewisscu Leistungcn, dic in
Verfassung und Gcsctz umschrieben sind. Er verpflichtet jcde Geineinde,

für gehörige Beschulung dcr Kindcr zu sorgen, dic nötige Anzahl
von Lchrkräftcn anzustcllcn, eine gcnngendc Zahl von Schulhäuscru

zu erstelle», sic gebührcud zu untcrhaltcu und dcrglcichcn, Abcr

gcradc dic Erfüllung dicscr staatlichen Forderungen legt
den einzelnen Gcmcindcn sehr nnglcichc Lasten auf, driickt in diescr

(cirmcrcn) Gemciudc dcn Bürgcr viel mehr als in einer andern.

Dieser Unterschied ist in unserm kleinen Kanton, bei doch verhältnismäßig

nicht gcradc großcn Diffcrenzen der finanziellen Lage, ein

fcbr erheblicher. So bedurfte z. B. Bühlcr laut Rechnung von
1899 znr Decknng seines Schnldcsizites einer Stener von nur
9,2.'> "

<„,, während

Wolfhalden hiefür cinc solche von 2,37 "/»«

Walzcnhausen „ „ „ „ 2,24 „
Rcute „ „ „ „ 1,94 „

erhebe» mußte. Wir haben also Gemeinden, in denen dic Lasten

sür das Schulwesen neunfach und achtfach so schwer sind wie in
andern Gcmcindcn, Das sind frcilich nur JahrcScrgebnissc, als
solche nicht absolut maßgebend, sie mögen stch vcrschieben, aber ich

bin sicher, daß auch dic Zusammenfassung eines größeren
Zeitraumes eine erhebliche Differenz ergeben würde.

Darin licgt nun doch, auf deni Boden dcs gleichen Kantons,
eine kleine moralische Ungerechtigkeit, dic zu heben derselbe eine
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moralische Pflicht hat, und darin liegt meines Erachtens das

innere Rccht für die Ansprüche der Gemeinden an dcn Staat.
Es gäbe einen Weg, diese Unbilligkeit mit einem Schlage zn
beseitigen, wenn näinlich der Staat gleich alle Schullasten auf

seine Schultern nähme. Dann hätten wir eine Landesschulsteuer

und die wäre natürlich für alle Gemeinden gleich, würde nirgends

mehr den einen mehr drücken als den andern. Doch daran wird
jetzt Niemand denken! Der Weg wäre zu kühn; wer weiß, ob

unsere Enkel cinmal ihn betreten werden. Abcr diescr Hinweis gibt
immerhin die Richtnng an, in welcher cine Lösung zu suchen und

zu finden wäre: Eben darin, daß derStaat wenigstens
einen Teil der ordentlichen Schullasten übernähme,
und dies in dcr Form, daß er an einc große Ausgab

cn grup p e, die in allen Gemeinden vorkommt
und den wesentlichsten Teil ihrer Schulausgaben
bildet, seinen Beitrag spendet. Ich habe dabei die
Lehrerbesoldungen im Auge!

Im Jahre 1900 entfielen von den Fr. 330,000 Ausgaben

für die Primarschule Fr. 216,000 aus Besoldungen; also ziemlich

genau 2/z. An diesen Haupiposten denke ich mir nun die staatliche

Hülfe einmal gewendet, so daß der Staat an jede Lehrstelle einen

bestimmten Beitrag liefert. Dabei lassen wir die Frage vorläusig

vollständig unberührt, ob dicser Beitrag in Form einer fixen Summe,

von ein paar Hundert Franken, oder in Form eines bestimmten

Prozentsatzes des Baargehaltes bemessen werden soll. Das ist,

wenn nicht irrelevant, so doch untergeordnet, darüber mögen dic

Behörden nähere Prüsung walten lassen.

Denken wir unS einmal, der Staat bezahle an jede Lehrstelle

Fr. 500; wic wird fich das für ihn gestalten? Bei 126 Lchrcrn

ergibt das cinc staatliche' Leistung von Fr. 63,000 und diese

Summe entspricht ziemlich genau dem Ertrag von z "/<„> Landessteuer.

Diese Fr. 63,000 bilden natürlich keine neue
Ausgabe. Das Geld ist schon jetzt ausgclcgt worden, und um so viel

als diese Leistung die Landessteuer erhöht, müssen anderseits die

Gemeindesteuern sinken. Es wäre eine andere Buchung, aber

zugleich eiue gerechtere Verteilung.
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Es liegt nun natürlich nahe, zu fragen - wie kommt das für
die einzelne Gemeinde heraus und wie stellt sich eine jede dabei?

Wer gewinnt und wer verliert? Und es ist leicht möglich, daß

vielleicht die Antwort auf diese Frage bei dem cinen uud andern

auch seine Stellung zu derselben beeinflußt. Es ist keine Kunst,
das auszurechnen; es weiß jede Gemeinde, wie viel Lehrer sie hak

und also wie vicl Staatsbeitrag sie bekommt, und sie weiß anderseits

auch, wie viel der hiefnr nötige ^/2 °/u« für sic ausmacht,
wie vicl sie also auf dem Stcucrwcgc wieder daran zu zahlen hak,

Tie Bergleichung dieser bciden Summen ergibt sür sic ihren Gewinn
oder ihrcn Perlust. Ich habe mir eine Tabelle angefertigt, die

zeigt, wie das beispielsweise auf Gruud dcr lctztjährigcn Rechnung
sich gestaltet hätte. Das Ergebnis ist in kurzen Worten das: daß

Herisau und die fünf mittelländischen Gemeinden mehr leistcn

müßtcii, als der Staatsbeitrag für fie ausmacht, alle andern
Gcmcindcn aber umgekehrt ein bsns hätten. Das möchte nun
vielleicht diejenigen Gemeinden stutzig machen, die dabei kein Geschäft

machen; aber es ist zn bemerken, daß wohl keine Form der Staats-
uutcrstützuug gefunden werden kann, die nicht ebenso wirkt, daß eben

die gutsituirten Gcmcindcn zu Guusten der schlcchtsituirten ihre

Opfcr bringen müssen. Das ist vielleicht nicht iminer so leicht

ersichtlich und fo mühelos zu bewciscn, wie im vorliegenden Falle,
aber der Fall ist cs immer; wir haben es jctzt schon, im Kleinen
bci dcr Unterstützung dcr Fortbildungsschulc (wo auch jcde Gemeinde

etwas bekommt, aber auch jede au dicse Summe wicder ihre Quote

zu entrichten hat) uud iu größerem Maßstabe bei den

Untcrstützungcn nach Art. 16"". Das Gcld, das der Staat den einen

gibt, das müssen irgendwie andere liefern; so wird es bleiben bis

ans Ende der Tage, darüber hilft keine Fiuanzknnst hinweg, nnb
die Wohltätigkeit, die der Staat mit diesen Bciträgcu übt, wird
darum immcr ctwas von dem Cbarakrcr des hl, Crispiuus an fich

tragen, der bekanntlich den reichen Lentcn das Lcdcr stahl, nm den

Armen Schuhe daraus zu machen. Doch mag es ein Trost für
ihn sein, daß man auch fo noch untcr dic Heilige» gelang«, kann.

Diesen Wcg nun, meine Herren, glaube ich, sollte ma» zu

betreten versuchen. Jctzt mag er noch etwas neu und ungewohnt

erscheinen, aber je mehr der Staatsgedankc sich auch bci uus ent-
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wickelt, je mehr schwächere Gemeinwesen zur Ersüllung ihrer
Ansgaben auf die gesällige Mitwirkung der besseren sich angewiesen

sehen, um so näher liegt er, Nen ist dicser Weg durchaus nicht!
Es ift kein Experiment und noch vicl wcniger einc müßige

Erfindung von mir. Andcre Kanloue haben ihn längst betreten.

Gestatten Sic mir, Ihnen in kurzcu Zügcu anzndcuten, was in
diescr Hinsicht etwa andernorrs geschieht.

In Zürich bezahlt dcr Staat ^/g der gesetzlichen Besoldungen

nnd an dcn letzten Drittel anch wicdcr besondere Beiträge
an die ärmsten Gcmcindcn,

Bcrn zahlt zur Gemeiudcbesoldung solgende Zulage:
vou 1" 5 Dienftjahren Fr. «tili

„ 6-iN „ „ 650

vom 10. Dieustjahre an „ 800
uud wcuu cine Gcmcindc die Lehrcrbesvldung nm wenigstens 4l><> Fr.
über das gesetzliche Minimum hinaus erhöht, so übernimmt der

Staat dic Hälfte dicser Erhöhnng.

Luzern leistet von Staatswcgcn ^/4 an dic Bcsoldung.

Basel land an jede Lehrstelle wenigstens Fr. 500 und für
jede Arbeitslchrerin Fr. 40,i.

Schaffhausen: die Hälste.

Aarg au: Beiträge bis aus 50 "/„, je nach dcn Bcnnögcns-
vcrhältnisscn,

Thurgau: Au jede Lehrstelle Fr. 50—200,
Tcssiu: Au jede Lehrstelle Fr. 100-250.
Neuenbürg: Wenigstens ^/^.

Genf: 50—75 »/,,.

Sic schcn, wir warcn nicht allcin aus wcitcr Flur, wir härrcn

Genossen unter dcn fortgeschrittensten Kantonen dcr Schweiz, an
deren Seite zu gehen keine Schande wäre, von dem man sagen

könnte, wie dcr Schüler im „Faust":
Mir Euch, Hcrr Doktor, zu spazieren,

Ist ehrenvoll und bringt Gewinn.

Ich glaube, daß cs gerechtfertigt wäre, dicse Frage ernstlich

zu crwägcn. Wenn dann später der Staat vielleicht dcn gleichen

Grundsatz auch aus andere Vcrwaltungsgebiete übertragen würde,
vielleicht auf das Armenwcsen, und dcn Gemeinden auch da
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so würden wir vielleicht doch zu eincr rationelleren

Form der staatlichen Unterstütznng kommen,
als wir sie jetzt besitzen nach Art. 16""", deren Berechnung fo

komplizirt ist und dic oft so wunderliche Blüten treibt. Daneben

würden selbstverständlich die Staatsbciträge siir besondere Zwecke,

Forrbilduugsschulcn, Sekundärschulen, Lehrerbildung, Pensions-
kassc zc. fortbestehen.

Damit verlasse» nur dieses materielle Gebiet und wenden

uns einem andern zn, der Schulzeitvermehrung. Das ist wahrlich
anch eine appenzellische Schnlfragc, vielleicht diejenige, die

uns am allcrmcistcn Schmcrzcn uud Sorgcn bcreirct. Was über

dicfcu Pnnkt im lctztcn Schulgcsctz nicdcrgclcgt war, das war jcden-

falls für die Schulfrcuudc das Wertvollste und Bestc desselben,

Sic wisscn, was es diesbezüglich vorsah: Ersatz dcr Ucbungsschule

durch eiu achtcs Schuljahr und obligatorischc Einsührung vou Ganz-
tagschnlcn, wenigstcus in Dorskrciscn und sür zwei Klassen; also
den Grundsatz, von dcr Länge dcr Schulzeit ciucu Abstrich zu
machen und dieselbe dafür in die Breite auszudehucn. Wir meinten,

es sci keine übermäßige Forderung, oie damit gcstcllt war, na-

mcntlich auch im Bcrglcich mit dem, was andere Kantone in dieser

Hinsicht bereits besitzen. Wir müssen unS da anch mit andern

vergleichen, denn mit ihncn müsscn wir konkurriren. Allcin stehen

wir nicht in dcr Wclt. Wcnn wir nun die Kantone in Bezug auf
die von ihnen vorgeschriebene Schulzeit mit einander vergleichen

(und wir tun dies am besten, wcnn wir nach der Anzahl der

Schulstundcu fragen, dic dic Kinder daselbst in dcr Schulc
zuzubringen haben, vom Eintritt in dieselbe bis zum Austritt), so

crgibt sich in in Kürze solgende Skala:
Untcr 500>l Schulstundcu vcrlaugcu dic Gesetze von Jnncrrhodcn

und Uri;
zwischen 5—6000 diejenigen von Wallis, Lnzcrn, Zug, Untere

walden, Tessin uud Appenzell A.-Rh.;
6—7000 Aargau;
7—S00U St, Gallen, Baselland, Solothurn;
8— 9000 Schaffhausen, Glarus, Bern, 'Neuenbürg;
9— 10,000 Thurgau;
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übcr 10,000 Zürich und natürlich die Städtekantonc, die für
unscre Bergleichung aber nicht in Betracht fallen,

Sie sehen aus dieser kurzen, aber lehrreichen Gruppirung,
daß wir da noch gehörig auf der hintern Seite uns befinden und

daß gerade die Kantone, an deren Seite wir doch am liebsten

gehen und stehen möchte», alle benachbarten Kantone mit ungefähr
gleicheu Vcrhältnisfc» in Bezug auf Arbeitsverhältnisse und

Bevölkerung uns voranstchen! Man muß das immer und iminer
wieder ins Auge fassen.

Wir brauchen also mehr Schulzeit! Und warum? Weil
nnser Schulwesen eben einfach nicht auf der Höhe steht, die es in

unserer Zeit einnehmen sollte; weil dcr einzige zahlenmäßige und

zuverlässige Maßstab, den wir znr Bcurtcilnng seines dermaligeu
Standes und seiner Leistungen haben, dic eidgenössische Rckrnten-

prüfung, uns diesbezüglich eine unbehagliche Stellung anweist.

Wir stehen immer noch in der hintern Hälfte, der 20jährige
Durchschnitt weist uns etwa die Rangnummcr 15 zu; wir stehen

gerade in der Nähe derjenigen Kantone, die mit uns an Schulzeit
gleichgestellt find. Das hört sich allerdings nicht gerne an, es wäre

dankbarer, dem Belke zu sagen: Es ist alles in bester Ordnung,
nur stille, kein Geräusch geinacht! Schlas, Kindlcin, schlaf! Aber

wer nicht oberflächlich drauflos behaupten und reden will, wonach
den Leuten die Ohren jucken, der kann an diescr Tatsache nicht

vorbeigehen.

Unser schweizerisches Schulwesen steht im Ganzen schr

ehrenvoll da neben demjenigen anderer Länder und braucht mit
keinem dcn Vergleich zu scheue». Wir haben es auch schr nötig,

wohl für dasselbe zu sorgen; wir würdcu aus unserm kleinen,

felsigen Eiland, wo dcr Ertrag dcs Bodens bci weitem nicht alle

Bewohner nährt, »n harten Konkurrenzkampf dcr Völker bald

erliegen, wenn ivir nicht ein gut geschultes und darnm geistig

bewegliches Volk in diesem Kampsc stcllen könnten. Kein Land der

Welt gibt denn für seine Schulen so viel aus wie die Schweiz,

per Kopf der Bevölkerung Fr. 11 (10,95), während Dentschland,
das uns am nächsten steht, nur Fr. 6, 55 dafür verwendet. Wir
bedauern nur, daß unscr Kanton an diesem Ruhme nicht in
dein Maße partizipirt, wie wir es ihm wünschen, indem er eben,
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weil in dcr hintern Hälfte stehend, dies Resultat mehr herabdrückt

als hinauf,
Abcr wir wünschen bessere Schulung nicht »ur um des Ruhmes

willen, um iu der Raugnummer weiter vorn zu stehen, sondern

anch im wohlverstandenen materiellen Interesse
unseres Volkcs. Die äußcre materielle Wohlfahrt eines Landes steht

in ursächlichem Zusammcuhang mit scincm geistigen Zustand. Das
lehrt uns dic Erfahrung: Wir sehen es im Kleinen bestätigt, wenn

wir einen Vergleich ziehen zwischen Jnnerrhodcn und Wallis einerseits

und Zürich nnd Thurgau anderseits, odcr im Großcn, wenn

wir Spanien und Italien vergleichen mit Deutschland und
England. Und wcnn eiu Kulturhistoriker gcsagt hat, daß man dcn

Grad der Kultur eines Landes bcmcsscn könne an dem Verbrauch

von Seife in dcmselben, so kann man in ähnlicher Wcisc sagen,

daß man den Grad dcs Wohlstandes in einem Lande ablcscn

könne an der Note, die scinem Schulwesen erteilt wird. Wir
haben vielleicht jctzt noch keinen Grund, zu klagen; abcr eine Zeit
ist nicht alle Zcit, und im Schulwesen gilt's für die Zukunft zu

sorgen! Iu dcr hcutigcn Zcit, wo dcr Kampf ums Dasein immer

komplizirter wird, wo wcnige Jahre genügen, um das Bild der

industricllcn uud gewerblichen Tätigkeit in eincm Lande ganz anders

zu gestalten, braucht man mchr als früher ein geistig bewegliches

Volk, das veränderten Verhältnissen sich wieder rasch anpassen kann,

wenn man nicht zurückkommen will; cs genügt nicht, wenn in
jedem Dors eiu paar gute Rechner uud gewandte Fabrikanten und

einsichtige Mäuncr iu Rat und Gericht sich finden — das Bil-
dnttgsnivcau d e s g a n z e n V o l ke s, der Masse, muß etwas höher

hinaus!
Also mehr Schulzeit! Gewiß, man kann auch hierin zu weit

gehen und zu vieles verlangen. Auch dic geistige Arbeit uud

Anstrengung, znmal in den Jugendjahren, hat ihre Grenzen, die

ungestraft nicht überschritten werden können. Und wo das etwa geschieht,

da ist es schr angezeigt, wenn die Wächter ins Horn blasen und

zur Abrüstung mahnen. Bei uus aber wäre eine solchc Sorge
noch verfrüht. Wir müssen noch weiter hinaus uud können es

unbesorgt tun. Um etwas zu lernen, braucht man die nötige Zeit
daz»! Wir stehen so gut wie andere unter diesem Gesetze. Wir
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Zauberkünstler als anderswo, und wenn sic übcr diese Zcit nicht

vcrsiigcn, so müsscn sic eben untcr ungünstigcrn Verhältnissen, mit

mangethastcrem Werkzeug arbeiten als andernorts; sie bringen in
2 Stunden nicht zuwege, wozu man im Thurgan uud in Zürich
4 uud 5 Stunden brancht.

Aber nun, i» welcher Form soll vermehrte Schulzeit erstrebt

werdeir? Iu diescr Beziehung tut die erwähnte Gcsctzcsvorlage dcs

Grütlivereins einen kühnen Wurf! Sic sieht vor: 8 jährige Schulpflicht,

für dic 2 ersten Jahrc Halbtagschule wie bisher, für die

4 folgenden obligatorische Ganztagschule und für die 2 letzten, also

7. und 8. Klasse, ganztägige Halbs ahrschule, und zwar sür land-

wirtschastlichc Gegenden (also in concusio sür die Außenbezirke)

Winrcrschulen, für mehr industrielle und gewerbliche Gegendcn

(also meist Dorskreise) Sommcrschulen,

Im Prinzip wird dicser Organisation nicht viel entgegen

gehalten werden können. In den untern Klasscn halbtägiger Unterricht,

der durchaus genügt, dann sür diejenigen Klassen (3—6),
in denen das Hauptpcnsum des Elementar- nnd Rcaluntcrrichts
erledigt werden muß, reiche, schöne Schulzeit, nnd wicder Abrüstung
in den oberen zwci Klassen, wo die Kinder größer geworden und

ihre Kraft gerne für die Arbeit in Hans und Feld, mit ctwclchem

Erfolg und Rccht, iu Anspruch genommen wird und wo sic nicht

mchr gerne die ganze Zcit dcr Schnlc überlasse» werden. Der
Gcdankc, der hierin niedergelegt ist, ist gnt, und wcnn inan nicht

mit der nüchternen Wirklichkeit vorsichtig rechnen müßte, würde

man dem wohl gerne beistimmen; wir würden damit Ehre einlegen.

Aber, dicser Vorschlag hat einen großen Haken, und ich

glaube, wenn die Urheber desselben die tatsächlichen Verhältnisse in

unserem Kanton, die Details der jetzige» Schulcinrichtuugen genauer
gekannt hatten, so hätten sie kaum zu dicser Forderung sich ver-

sticgcn und könnte» selbst bei starkem Optimismus kaum erwarten,
daß dieselbe Aussicht auf Erfolg habc. Das ist weit mehr, wcun
auch zugestandenermaßen Besseres, als was die beiden verworfenen

Entwürfe in diesem Punkte gefordert haben.
Das Neue muß aber doch an das Vorhandene auknüpfcn

und darauf Rücksicht nehmen; man kann nicht nur (und bci uns
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am allerwenigsten) so u priori cinen Bau konstruiren, wie wenn
der Bauplatz noch völlig srei wäre. Unsere bisherige Schule ist

eben die Halbtagschnle. Nach diesem System sind auch unsere

Schulhäuscr, sowohl in Bezug auf ihre Anzahl als auf ihrc
Dimensionen bemessen, wie man ein Kleid nach dcr Größe des

Mannes zuschncidet, für dcn es bestimmt ist. Denken Sie nur,
wclchcn „Rührum" dicse gesetzliche Forderung alsobald z. B. in
allen unser» Gesamtschulen hcrvorrufcu miißtc (in dcn Schulcn,
in denen ein Lehrer alle Klassen unter sich hat, am Vormittag
die Großcn nnd am Nachmittag die Kleinen); ihre Zahl ist noch

groß, sic machcn wenigstens "/z nnsercr Schulcn aus, Wclchcr

Rührum, wenn in dcnsclben nun mit einem Mal fast dic doppelte

Schütcrzahl erschein«! sollte, die obern Klassen dcn ganzen Tag,
und dazu am Vormittag noch die 2. und am Nachmittag noch die

1, Klasse, uud wenn dann erst noch Platz für die Sommer- uud

Winterhalbjahrschulen geschaffen werdcn sollte! Soweit uns dic

Rauinverhältnissc unserer einzelnem Schulhäuscr bekannt sind, läßt
sich crschc», daß so alsobald einc gauzc Reihe vou neuen
Lehrstellen gcschaffcn, viele Schullokalc umgebaut uud crweitert und

zirka 20 neue Schulhänfer erstellt werden müßte». Das köuucn die

Gemeinden an den Fingern abrechnen, wic dicsc Aenderung sür jeden

cinzclncn Schulkreis wirkte, und es ist doch schwerlich anzunchmcn,

daß dicse Forderung und diese Opser sie nicht stutzig machcn sollten.

Und neben diesen vermchrtcn Opscrn uud Ausgaben dcr

Gcmcindcn sallcn dann crst noch die verminderten Einnahmen in

Betracht, dic sür die Familien stch aus dieser Aenderung
ergeben. Bci unscrn industriellen Verhältnissen verdienen manchenorts

scbon dic Kinder im schulpflichtigen Altcr ein ordentliches
Stück Geld durch leichte industrielle Hülssarbcit, das bei ganztägiger

Schulpflicht wcgsällt oder wesentlich sich reduzirt, und wenn cs nur
ein Brot zur Woche ist, so fällt das manchenorts schon ins

Gewicht. Das ist sicher jetzt schon ein Grund, warum unscre b e-

stch enden Ganztagschulen verhältnismäßig wenig zahlreich besticht

sind, und das wird für ein Obligatorium derselben erst recht ein

mächtiges Hindernis sein.

Auf diese Idee, glaube ich, müsscn wir verzichten! Diese

Trauben hängen sicher zu hoch! Wir werden uns vielmehr damit
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begnügen müsscn, was wir srüher anstrebten : Ersatz dcr Uebungsschule

durch ein achles Schuljahr, mit halbtägiger
Schul Pflicht! Auch das ist ein ordentlicher Fortschritt und
wir befinden uns mit diesen Bestrebungen auch gauz in
Uebereinstimmung mit dcm, was andernorts, rings um uns her, in diesem

Pnnkte erstrebt und zum Teil erreicht worden ist.

So weit verbreitet die Ucbungsschule (odcr Ergänzungs- und

Repetirschule, wie ste andernorts heißt) ist, und so gut gemeint
sie war, sie hat sich doch mehr und mehr als eine unglückliche und

wenig fruchtbare Organisation erwiesen. Wo sie mit den andern

Klassen vereinigt ist, wo das Sammelsurium von fähigen und

unfähigen Schüler», das fich in ihr namrgcmäß ansammelt, gemcinsam

unterrichtet werden muß, da ist dcr Unterrichr nicht ersprießlich, fie
ist gewöhnlich das Kreuz nnd das Sorgenkind des Lehrers. Aber

auch wo sie zentralisirt ist, d. h, von der Alltagofchule
abgelöst und untcr cinem besondern Lehrer vereinigt, da kann man
sie wohl rationeller organisiren, dic Schüler nach ihren Fähigkeiten
einteilen und bessere Erfolge erzielen — aber eine Ucbungsschule

ist sie doch, d. h. cine Schule mit nur 6, bezw. für die

Mädchen vielleicht nur 3 wöchentlichen Unterrichtsstunden, uud an

Leistuugsfähigkcit wird sie dem achten Schuljahr nicht gleichkommen,

schon um des cinen Grundes willen, weil dieses übcr 2—300
Unterrichtsstunden mehr verfügt.

Man ist ihr denn auch schou seit Jahren sozusagen überall

auf dcn Leib gcrückt und das 8. Schuljahr, aber nicht die Ucbungsschule

iu vcrbcsscrtcr Gestalt, ist das Loosungswort gcwordcn.

Zürich hat sic abgeschafft und gleich an Stclle dcr zwei Uebungs-

fchuljahre zwei Ganztagschuljahre cingeführt — das find eben die

Zürcher, die könncn's und wollen's! Glarus will fie ersetzen,

hat aber vorläufig noch einen ablehnenden Volksentscheid erhalten;
St. Gallcn hat siir diesen Tausch dic gesetzliche Grundlage
geschaffen, und cine Reihe von Gemeinden rückt dort damit jedes

Jahr in dic Linie. Und wenu cs einc Genugtuung ist, auch weiter

herum die gleichen Bestrebungen zu beobachten, so mag uoch darauf
hingewiesen werden, daß dies auch außerhalb unserer Schwcizcr-

grcnzc der Fall ist; Baden und Sachsen, die Staaten Deutschlands,
dic das fortgeschrittenste Schulwesen besitzen und deren Schulen nm
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ihrer Leistungsfähigkeit willen viel genannt werden, haben auch 8

Alltagschuljahre,
Das also muß unser Ziel scin und bleiben, wenn wir über-

Haupt cine Vermehrung dcr Schulzeit wollen.
Aber nuu dic praktische Seile der Frage! Da sieben nun

die großen nnd klcincn Prophctcn und sagen uns warnend: Eden

dicse Forderung hat am mcistcu Anstoß erregt; an dieser Klippe
ist euer schön beflaggtes Schisfiein gescheitert. Haben fic rccht?

Wcr will es sagen? Ein Entscheid des Souveräns ist immcr eine

Sphinr; geheimnisvoll schaut sie uus an; wir können wohl daran

deuten und raten, einc offizielle Interpretation gibt es nicht. Der
Bürger hat vor seinen Bchördcu das schöuc Borrecht voraus, daß

er sciucn Entscheid nicht zn motivircn braucht. Er entscheidet über

Sein oder Nichtsein — sagt Ja oder Nein; Niemandem braucht

er deßwegen Ansknnft uud Rechenschast zu geben.

Abcr etwas Wahres muß wohl darau sein: Neben denen,

welchen das Göthc'schc Wort gilt von dcm Geist, der stets verneint,

hat cs wohl cinc großc Zahl von Bürgern gegeben, die ganz

bewnßt, nm dicser Forderung willcu, ihr Nein abgaben. Und sie

haben vielleicht dc» Ausschlag gcgcbc». Wird das jctzt audcrs sein?

Darf mau es wage», dic glcichc Fordcrung wieder zu erheben?

Das ist eiue heikle Frage, uud dic Bchördcu befinden sich hier in
der Lage jenes Mannes, dcr dcn Bären waschen sollte, aber ohne

dcn Pclz naß z» machen. Wir möchten mehr Schulzeit — aber wir
dürfcus »icht sage»!

Mci»c Herrc»! Ich ncigc mich mchr nnd mehr zu dcr Ansicht,

daß cs gcratc» sein wcrdc, dicse Frage vom Gcsctze loszntösc» und

in spczicllcr Abstimmnng dcm Volke zn untcrbreitc»! Zum vorne-

herein darauf verzichten, daö wäre mutlos uud verzagt, uud

mit derselben wicder das ganze Gesetz zu gefährden, das wäre

auch risrirt.
Nchmcn wir dic Dinge wic sie sind! Gibt uns der Souverän

die gewünschte Vermehrung, dann gehen wir freudig heim, froh,
daß unser Appcll vom schlecht untcrrichtercn Volk an das besser zu

unterrichtende »icht umsonst war, und von neuem Vertrauen zu

ihm erfüllt. Verweigert er uns aber hartnäckig eine Vermehrung
der Schulzeit aus dem Wege der Gesetzgebung, so verzichten wir in
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Gottes Namen darauf und nehmen das, was erreichbar ist (es
ist dessen doch noch manches), damit wir wenigstens einmal ein

Gesetz untcr Dach bringcn, und hoffen von eincr bessern Znkunft,
was die harte Gegenwarr uns noch versagt. Inzwischen wird
doch in kleinen Kreisen die Einsicht sich Bahn brecheu, man wird
da nnd dort den Versuch Probiren; eine Gemeinde geht voran,
andere folgen, der Ehrgeiz stachelt an, man will nicht zurückbleiben,
und vielleicht in 20 Jahren haben wir das auch, was wir heute

gerne hätten, aber nicht erhalten. Gut Ding will Weile haben.

Wir halteu es da mit dem glarnerifchen Erziehnngsoirektor, der

nach dem negativen Entscheio der Landsgemeinde von 1900 im

regierungsrärlichen Rcchcnschaftsbcrichtc schrieb:

„Wir zwcifcln nicht daran, daß nach und nach doch die

Einsicht sich Bahn brechen wird, daß dcr Kanton Glarus, um auf
dcr Höhe der Zeit zu bleibe», um mit denjcnigcn Kanronen Schritt
zu halten, welche das 8. Schuljahr bereits eingeführt habcn, uud

um die heranwachsende Jugend mit dcm nötigen Wisscn und Können

auszurüsten, dessen sie in dcm immer schwerer wcrdcndeu Eristenz-
kampj bcdars, das 8. Schuljahr cinmal einsührcn muß. Dcr
Gcdankc der Einsührung desselben ist mit dem negativen Entscheid
der Landsgemeinde nicht begraben, die netturgemäßc Entwicklung
der Dinge wird denselben beständig wach erhalten, bis cr schließlich

zur Verwirklichung gelaugt sein wird."
Nun wicder am ein audercs Gcbiet! Wer vou appeuzellischen

Schulfragen reden will, darf nicht vorübergehen an der Frage der

Inspektion. Sie ist ja die Frage gewesen, die bei beiden Schul-
gcsetzvorlagen fast am meisten Lcbcn gebracht, am meisten zu reden

uud zu schreiben gegeben hat. Ich will mich darüber kurz fassen;

cin Schulgesetz muß dicsc Frage anders ordnen, als sie jctzt liegt.
Eine rationelle Inspektion bleibt ein Hanpfförderungsmittel des

Schulwesens und seiner Leistungen.

Sie kennen den jetzigen Modus. Art. 7 der Schulverordnnng
sagt: Sämtliche Schulen sind von Zeit zu Zeit zu inspiziren,
Sie wissen, wic die Praris dies „von Zeit zu Zeit" intcr-

pretirt har. Seit 1873, also seit 30 Jahren, haben zwci Inspektionen

stattgesunden: 1879/83 und 1891/94. Das Ungenügende

dicser Inspektion will ich nicht näher ausführen. Was wir be-
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dürfen, das ist irgend eine ständige Inspektion. Wir bedürfen

ihrer einmal für die Landesschulkommission, damit ihr die

Möglichkeit geboten ist, das Gebiet, das sie zu leiten und zu verwalten

hat, auch genauer keunen zu lernen. Diesc Kenntnis sehlt ihr jctzt.
Sie erfährt wohl alle Jahre durch das Mittel der Berichterstattung
der Schulpräsidcntcu (die übrigens zuweilen in rccht lakonischer

Kürze gehalten sind) uud durch die Prüfung der Tabellen, wie groß
die Zahl der Schüler und der Absenzen ist, wo ein Schulhaus
bemalt odcr vergrößert oder cin neues erstellt worden ist, wo cin

Lehrerwechsel stattgefunden, wo der Gehalt erhöht, ein neuer Barren
gekauft worden ist; sie wird durch cincn Frageboge» informirt
über die sinanzicllcn Verhältniße und das Vcrwallungswescn, aber

übcr den innern Stand der Schule, über ihre Leistungen,
darüber bleibt ste ziemlich im Dunkel. Ihre Mitglieder kommen

als solche höchst sclten in eine Schulstubc hinein, nnr dann, wenn
etwa da und dort ein neuer Lehrer zu Patentiren ist; uud daß cs

hicfür auch uicht genügt, alle Iii bis 15 Jahre einmal einen kurzen

Blick auf dieses Gebiet zu werfe», daß cs viclmchr einer stetigen,

ununterbrochenen oricntircndcn Kontrolle bedarf, das steht doch wohl
anßer Frage.

Wir erfahre,! freilich aus Umwegen etwas hierüber: Um den

Stand uuscrcr Schulen kümincrt sich nämlich auch dcr Bund und

läßt jcdcs Jahr durch das Mittel der Nckrutcuprüfung anklopfen,
wie es damit stehe. Er stellt nns nachher hierüber Quittung zu in
dcr Rangordnung, in die cr uns einreiht. Aber wir sollten das

nicht erst auf diesem Umwege übcr Bern crsahren, sondern selber

allezeit Nachschau halten und dcn Rat jenes alten Einsicdlcrs an
die lässige Haussrau behcrzigcu im Gcschichtleiu vom Wuuder-
kästchcu: Soll alles wohl im Hause stehen, so mußt Du selber wohl
»achsehen.

Wir brauchen abcr diesc Jnspcktion auch als eiuc fortwährend
fließende und befruchtende Quelle für gute Räte und Winke,

Mahnungen und Belehrungen, Vorschläge nnd Anregungen dieser

und jener Art, für die Lehrer wie für die Schulbehördcn, als eine

beständige, treibende, stiinulirende Kraft, wie die Feder in der Uhr,
die sicher wohltätig uud heilsam wirken und die Ausgabe, die sie

erfordert, wohl verzinsen würde.
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Nun ist es merkwürdig, wie gerade dicsc Angelegenheit

hierzulande so harzig sich anfühlt, so mühsam geht, so viel offenem

und stillem, aktivem und passivem Widerstand begegnet. Schon das
Wort Inspektor erweckt bei Manchen cin ängstliches Gruseln; man
will keiuen Schulvogt und denkt dabei gleich an den grausam dicken

Geßler oder an die altcn ägyptischen Vögtc dcr Bibct, dic die

armen, ausgehungerten Jsraclitcn mit ihren Peitschen zum
mühseligen Frohndienst trieben, odcr wcnigstcns nn einen saucrlöpfischeu

Pedanten und Reklamanten, zu dcsscn Hauptinventarstück ein großer,

spitziger Bleistift, ein Notizbuch und eiue scharfe Brille gehören,

der immer etwas zu kritisiren und zu reklamiren habe. Und wo
man sich auch eiu harmloscrcs Bild von ihm macht und glaubt,
daß er besser sei als dieser scin Rus, ist mau ihm nicht grün,
weil man sich nicht gerne von außen in scine Domäne hinein-
regiereu, nicht gerne seine gewohnten Kreise stören läßt,

Nnn wciß ich ganz gut, daß auch dic Inspektion nicht allein

heilbringend ist, daß sic in jedcr Form, wic allc menschlichcn Jn-
stitutioncn, ihre Mängel hat uud kcin Svstcm cs allcn rccht machen

kann. Die Taxation eines Mcnschcn und seiner Arbeit ist immcr
einc schwierige Sache uud es kommt cbcn auch da schr viel auf
die Personen an, die dieselbe vornchmcn, Uud in dicscr Hinsicht
stellen wir bei uns dic Frage vielfach falsch, wir streiten über das

richtige Svstcm, ob Laicn - odcr Fach inspckrorat, und doch

ist das nicht dic Hauptsache. Es hat jcdcs seine Mängel und seine

Vorzüge; es ist jcdcs gut, wenn cs in richtigen Händen liegt, und

jedes harzt und knarrt, wenn cs unrichtig bcsctzt ist.

Ich habc früher eifrig dcr Laien-Jnspckrion das Wort geredet

und mir dadurch nicht viele Frcundc erworben, und bin auch jetzt

noch der Anficht, daß dies so gefehlt und verkehrt nicht gewesen

wäre, daß damit manche einflußreiche und wohlgesinnte Manner in
ein lebendigcrcs Interesse sür dic Schule gczogcn worden wären, und

daß auch ein Laie, dem Gelegenheit geboten ist, in dic Schulen
verschiedener Gemeinden hineinzublicken, Verglcichungcn anzustcllcu,
dessen Auge dnrch Uebung geschärft würde, sich allmälig einen Maßstab

zu einer annähernd zutreffenden Bcnrteiluug des Standes einer

Schule bilden könnte.
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Unscre Lehrerschaft ist hierin anderer Meinung und aus ihrcm
Schooße heraus tönt es manchmal, wenigstcns soweit man aus

Prcßstimmen herans ctwa schließen kann, sogar so, als ob dicscr

Standpunkt heute längst ein überwundener, antignicrter,
rückständiger wäre. Nur damit Sie uicht die irrige Meinung
bekommen, daß dies so übcrall so aufgefaßt werde, möchte ich Ihnen
eine allcrncucstc Knndgcbnng ans Lchrerkrcisen mitteilen. Die thnr-
gauische Kantonalkonsercnz hat sich unlängst auch mit dieser Frage
besaßt; dort haben sic Bczirksinspcktion durch Laien, und wic es

so geht, ist auch dort hie und da die Meinung laut geworden, ein

Bcrussinspcktorat, kantonale Fachinspcktoren, wäre viel besser. In
dcm tiefgründigen und geistrcichcn Rcfcrat hicrübcr gibt dcr dortige
Scminardircktor auch KcnntniS davon, wie stch die einzelnen Lchrcr

zu ihrcm Juspcktionssystem stellen. Von den Primarlehrern haben

155 ihm auf Anfragc gcantwortct, sic wünschen Beibehaltung des

jctzigc» Svstems und nnr 72 zichcn das kantonale Fachinspeklorat

vor, nnd von 26 Seknndarlchrcrn sprachen sich 23 für
Beibehaltung dcr bisherigen Jnspcktionsform aus. Das also iu einem

Kantone, dcr in dicser Sache auf eine jahrzehntelange Erfahrung
blicke» kann"). So ganz auf dem Holzwege können also dicjenigen

doch nicht sein, dic in eincr Laien-Jnspckrion noch ctwas Bernüns-
tigcs erblicken.

Aber item, sür uns ist dic Sache abgetan! Uns winkt, als
Inspektion dcr Zukunft, wohl das Fach-Jnspcktorat und ich zwcifle

gar nicht darau, daß auch das uns, wenn cs gelingt, eine tüchtige

Kraft dafür zu gewinnen, die crhofften Dienste leistcn wird. Uud

wc»» cs dann etwa noch Rcibungcn absetzt und harte Mühlsteine
Fnnkcn gcbcn, so bleibt uus doch dcr Trost, daß wir sagcu könncn:

In l'u« voulu, dt«orAss lla,uclin! Im übrigen will ich mich übcr

dicsc» Gegenstand nicht weiter verbreiten und führe nur noch kurz

zwci Diugc an, die bis jetzt noch weniger beachtet worden sind.

Wir find dcr einzige Kanton in dcr Schweiz, der

keine ständige Schnlinspektion besitzt, selbst Jnnerrhoden ist uns

In gleicher Weise hat auch dic jüngstc aargauische Kanto.",al>

tonfcrenz, die im September l. I, in Zofingen tagte, den Antrag des

Rcsercnten ans Einführung kantonaler Fachinspcktoren abgelehnt und sich

siir Bcibchaltung dcs bisherigem Shiiems dcr Laieninspcktion entschicdcn.
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hierin voran! Dürfen wir nun wirklich glauben, daß wir allein
das Rechte getroffen und die andcrn alle auf dem Irrwege seien?

Ferner etwas Finanzielles: Unicr Schulwesen kostet jährlich
eine halbe Million. Würde nun wohl ein Kansmann, dessen

Geschäft zu seinem Betrieb einc solche Summe erfordert, nicht noch

etwa 1 — 1^/° "/n diescr Summe riskireu, um sich durch eine

Kontrollstelle darüber zu vergewissern, ob auch alle seine Opfer
richtig angewandt seien und die Früchte bringen, die cr erwarrct.

Und noch eins: Dic Inspektion kostet Geld. Si. Gallcn
wendet hiefür jährlich etwa Fr. 25,000, Thurgau etwa Fr. l0,000
auf. Glaubcn Sic, daß wcnn dies Gcld nutzlos ausgewo>jcu

würde, nicht auch dort fich langst Stimmen erhoben hatten, dicse

Ausgabe zu ersparen. Man schwimmt auch dort nicht so im Uci cr-

fluß, daß dergleichen Gedanken nicht kommen müßten, wcnn sie

wirklich begründet wären.

Das find dvch Erwägungen, die uns in diescr Fragc auch ihre
Winke geben.

Und nun lassen Sie mich noch kurz, nur fragmentarisch, zwei

weitere Fragen streifen: Die Fürsorge für die Schwachsinnigen
und das Eintrittsalrcr. Die erstere ist cinc inodcrnc Schulfrage,
die erst iu allerjnngster Zcit als solchc anftauchtc und gerade wegen

ihres humauilärcu und vvlkswirlschastlichcu Charakters auch iu

unscrn Kreis gchört.

Unscrc bisherige Schulvcrordnung befaßt fich dcnn auch »tit
dicser Augclcgenheit »och »icht oder wenigste»« nnr in negativem
Sin». Art. 8 dcrsclbc» sagt: Alle schul fähigen Kinder haben
die Schule zu besuchen — uud weiter: Körperlich oder geistig schr

schwache Kindcr können sür ein Jahr znrückgcwicscn odcr von
dcr Schnlc ganz diopcnsin wcrdcn. Wir habcn also hicr dcn Standpunkt,

daß die Schule nur mit den normalen Kindern sich zu
besassen habe, dic andcrn kommen für dcn Staat nicht in Betracht
oder höchstens als Gegenstand dcr Armcn- odcr Krankenpflege,
indcm cr hie uud da eines derselben armen Eltern abnimmt und

in die Armen- odcr Waisenaustalt vcrsorgr. Die Fürsorge sür sie

ist Privatsache. Und dic Schulgesetze audcrnortö stellten sich ans

den gleichen Standpunkt.
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Seither ist dies aber anders geworden! Heutzutage gewinnt
die Auffassung immer mehr Boden, daß der Staat hier eine

Unterlassungssünde begangen, die er gut zu machen habe, daß diese

Kinder so gut seine Bürger seien, wie die normalen, daß es nicht

angehe, ihnen einfach dic Türe zu weisen und dann draußen sie

ihrem Schicksale zu überlassen. Wenn cr für die Bildung dcr

normalen Kinder seine großen Opfer bringe. Schnlhäuser baue,

Lehrer anstelle, so habe er auch, wenn auch auf anderm Wege, für
die Schulung der Abnormalen zu sorgen. Sie haben ein Anrecht

darauf, seildem scststcht, daß auch für sie ein Wcg zur Schulung,
wenn auch nicht der gewöhnliche, vorhanden ist. Diesc Idee hat

Wnrzel geschlagen; sie geht jetzt allcrortcn um uud pocht au die

Türen dcr »icderu und hohen Schulbchördcn. Die Frage ist aus
eincr bloßcn Humanität«- und Armen frage zur Schul-
fragc geworden und wird es immer mehr werden und neuere
Schulgesetze haben diesen Staudpunkt auch bereits
a c e c p t i r t.

Es ist hicr nicht dcr Orr, aus das Wescn des Schwachsinns,
seine Entstehung ?c, näher einzutreten; für uns genügt es, aus die

Erfahrungstatsache hiuzuwciscu, daß auch solche Kindcr, die die

Schnle auf ihrem Wcgc uicht bilden und darum uicht brauchen

kann, noch bildungsfähig sind. Für die gesetzliche Regelung
diescr Frage kommen drci Katcgoricn von Schwachsinnigen in

Betracht,
Eistcns dic Schwachsinnigen leichten Grades, die

Schwachbegabten; die Schnlc steht ihncn nvch offen, wenn sie

auch für dieselbe» bcsondcrc Abteilungen einrichten muß. Es stebt

ganz außer Frage, daß der Staat auch iu einem künftigen Schulgesetze'

solche Klassen bcsondcrs unterstützen, die Bildung derselben

nach Krästen sördern wird.
Dann zweitens dic Schwachsinnigen höheren Grades,

sür die die gewöhnliche Schule Verschlossen bleibt. Bon diesen

scheide ich sür unseru Zweck diejenigen aus, die nicht bildungsfähig

sind, die Idioten; sie kommen nur als ein Gegenstand der

Pflege in Betracht. Vielleicht daß in dcr künftigen Irrenanstalt
cin Plätzchen für sie sich findet, eine Abteilung d i c s c Unheilbaren
anfnehmen kann.
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Bleiben also noch die Bildungsfähigen zurück! Für
ihren Unterricht sind besondere Anstalten nötig. Der letzte Schul-
gesetzentwurf hat sich auch ihrer angenommen. Er sah Staatsbeiträge

vvr sür die Unterbringung solcher Kinder iu geeigneten

Instituten und zwar unter den Schulausgaben. Das ist schön

und gut, aber cs ist meiner Ansicht nach zu wenig; wir bleiben

damit auf dem halben Wcge stehen. Wenn dcr Staat anerkennt,

daß er auch diesen Kindern gegenüber eine Pflicht hat in Bezug

auf ihre Ausbildung und daß hicfiir Anstalten nötig sind, warum
soll er nicht auch gleich die Errichtung eincr solchen Anstalt in

Ausstcht nehmen? Wcun er Schulhäuscr baut sür die normalen,
warum soll er nicht auch dicscn Kindern cin Schulhans verschaffen,

das ihncn entspricht, eine „K a n t o n s s ch u l c", allcrdings mit
bescheidenem Lchrziel und ohne Maiurität!

Es wird sich nun fragen, ob wirklich eiu Bedürfnis dasür

eristirt. Darüber gibt uns die offizielle Zählung der Schwachsinnigen

Aufschluß, dic vom Bundc 1897 veranstaltet wurde. Nach

derselben zählt unser Kanton im ganzcn 419 schwachsinnige und

gebrechliche Kinder im schulpflichtigen Alter. Machcn wir »un
hievon die nötigen Abstriche, Wir scheiden znm vornherein die

Blödsinnigen ans, dic nicht bildnugofähig sind, dic Blinden und

Taubstummen (52), ferner diejenigen, für die nicht ausdrücklich

Anstaltsvcrsorgung als nötig cmpfohlen wurdc (120), und

diejenige», für die nur Einrcihung in einc Spczialklasse gewünscht

wurdc (157), und endlich noch die als sittlich verwahrlost
bezeichneten, die in einc Rettuugsaustalt gehören (13). So bleiben

noch 58 Kinder, für dic wir cine Anstalt bedürfen; das

ist wohl eine Zahl, die hinlänglich wenigsten das vorhnndcnc
Bedürfnis konstatieren sollte.

Nun kostet eine Anstalt allerdings Geld und wir kommen

billigcr davon, wenn wir nur gelegentlich einzelne dicser Kindcr
mit staatlicher Hülse anderswo unterzubringen suchen, aber gelöst

ist damit eben dic Frage noch nicht; das ist so die Art des klugen

Mannes, der keinen eigenen Regenschirm kaust, weil er daraus

zählt, daß der sreundliche Nachbar ihn bei Regenwetter schon unter
sein Dach sich fluchten lasse, und ich meine, es ist nicht rccht,
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wcnn cin Gcmeinwcsen die Ausgaben, dic ihm obliegen, nicht selber

zu lösen strebt.

Und dann wird dieser Ausweg jedenfalls nicht a>st die Dauer
ausreichen. Der Zudrang zu diesen Anstalten wird immer größer
und hat auch andere längst genötigt, eigene zu erstellen. Es ist

recht erfreulich und zugleich lehrreich, zu sehen, wie häufig dies

binnen wenigen Jahrcn der Fall gewesen ist. Während noch anno
1884 dic zürcherische Anstalt in Regen sbcrg fast die einzige

war, sind deren seitdem cine Reihe anderer entstanden. Anno 1888

gründeten die Katholiken im Aargau ihre Anstalt in

Bremgarten und im Jahre darauf die dortige Gemeinnützige

Gcscllschaft die paritätischc Anstalt auf Schloß B i b c r st e i n.

Auiio 1894 rückte dcr Kanton Solothurn in dic Linie mit der

Anstalt in Krieg ft ctten, zu deren Ankauf die Regierung aus

dem Alkoholzehutcl Fr. 15,000 gespendet hatte. Im folgenden

Jahre dcr Kanton Thurgau mit dcr Anstalt M a n r e n bei

Weinfeldeu, anno 1899 Basclland mit seiner Anstalt Kienberg,
anno 1900 kam Bünden, das anläßlich dcr Calvcnscier den Grund

zu seiner musterhaften Anstalt MasanS legte, und im gleichen

Jahrc eröffnete Zürich seine zweite Anstalt, das P c st a l oz z ih e im
in Psäfsikvn. Und bald werden Glarus und Schaffhauscn

ebenfalls gerüstet scin. An beiden Orten sind Sammlungen im

Gange; in Glarns sind schon Fr, 90,000 beisammen. Sie sehen

darans, diese Idee marschiert, sic wird auch bei uns Fortschritte
machen und wir werden ihr näher trctcn müssen als bisher;
vielleicht daß gerade die Gemeinnützige Gcscllschaft dieselbe einmal an
die Hand nimmt und dic Initiative ergreift.

In Bezug auf dic Kosten ist übrigens zu bemerken, daß

zwei ergiebige Einnahmsauellcn dieselben crlcichtern Helsen würden i

die künftige B un d cssu b v e n t i o n der Volksschule, die nun doch

wohl cin Faktor ist, ans dcn gerechnet werden darf, und dcr Al-
ko h o lz ch n t c l. Der Bundesrat hat ausdrücklich, um diefe

Bestrebungen zu fördern, unter die Zweckbestimmung für die Bundes-

subvention auch die Erziehuug schwachsinniger und abnormer Kinder
ausgenommen, und auf den Alkoholzehutcl darf wohl ^auch diese

Frage ungefähr mit der gleichen Berechtigung zählen, wie die

Jrrcnvcrsorgung. Sie sind beide damit in ähnlicher Weise verwandt.
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Uevrigens ist es nicht nur ein Opfer, das dabei der Staat
bringt, sondern er handelt dabei auch in seinem eigenen materiellen

Interesse; die in Frage kommenden Kinder werden, wcun sür

ihre Bilduug uichts getan wird, zum großen Teil der Armcn-

sürsorge anheimfallen, wahrend die bisherigen Erfahrungen bereits

bestätigt habe», daß, wenn ihncn Gelegenheit zur rationeilcu
Ausbildung geboten wird, viele derselben ihren Lebensunterhalt ganz,
die andcrn wenigstens teilweise erwerben können. Man dars sreilich

in dieser Hinsicht nicht zuviel erwarten. Auch solche Anstalten

verrichtcn keine Wunder. So wie's beim Muttcrgottesbild bci

Kevlar heißt:
Es kam schvn mancher anf Krücken,
Der jetzo tanzt aus dem Seil,
Und mancher spielt jclu die Bratsche,
Dein cinst kein Finger war hcil!

so wird's in dicse» Anstalten nicht gehen! Der Schwachsinnige wird
niemals normal und bleibt fein Lcbcn lang ci» gcistig znrückgcblicbcncr
Mcnsch, weil cs uumöglich ist, ei» krankhaft veranlagtes Gehirn
gesund und leistungsfähig zu machcn. Er ist nur bis zu einem

gewissen Grade bildungsfähig und wird keine Stelle i», Erwerbsleben

selbständig beklcidcn könncn, aber er kann wenigstens eincn

Berus erlernen, in welchem er nicht auf sich allein angewiesen ist

und unter Aufsicht arbeitcn kann. Es licgt somit nicht nur ein

humanitäres Jutcressc iu dicscr Frage, das deu Unglücklichen

helfen möchte, weil es auch in ihnen Brüder und Menschen

erblickt, soitdern auch ein volkswirtschaftliches.
Aus all diesen angeführten Gründen also halte ich dasür,

daß wir iu unserm Kanton in dicscr Angelegenheit etwas an-

grisfiger und entschiedener zu Wcrkc gehen sollte», als es bisher
beabsichtigt war, und nehme im Grundsatz den Gedanken auf, deu

in diesem Punkte der Initiativvorschlag des Grütlivereins Herisau
enthält und der in ganz ähnlicher Wcisc in andcrcn Schulgesetzen

neueren DatnmS, wie Zürich und Luzern, niedergelegt ist:
Unterrichtsanstalten sür schwachsinnige, verwahrloste, blinde, taubstumme
und derariige Kindcr werden mit Staatsbeiirägcn unterstützt,
sofern sie den staatlichen Anforderungen cntsprechc». Solche Anstalten
könne» auch vom Staate übernommen odcr errichtet werden.



Damit ist ja nicht gesagt, daß dies letztere alsobald
geschehen müßte, aber cs wären wenigstens dic Wege geebnet, es

zu tun, sofern es nötig und dringlich wäre.
Und endlich lasfen Sie mich noch in aller Kürze eine letzte

Frage streifen, die des Eintrittsalters in die Schulc. Sie wisfe»,

mit dcm vollendeten 6. Jahre läuten unsern Kindern dic Glöcklein

zur Schulc. Wir meinen, das lci dic richtigc Zeit hiesür. Abcr

wir sehen in unsern Ansängerklassen gar häufig Kiudcr, die uns den

Eindruck machcn, sie seicn sür die Ansordernngen, dic dcr Untcrricht

an sic stellt, in diescm Alter körperlich und gcistig uoch nicht

gewachsen, Sie hören heutzutage Aehuliches von vielen Seiten

her. In neuerer Zeit ueigeu sich Aerzte und Pädagogen immcr

mehr der Ansicht zn, daß dicscr Zeitpunkt eigcntlich noch als zu

früh bezeichnet wcrdcn müsse und das Gehirn noch nicht in dem

Reifeziistand sci, um ohnc Schadcn zu der von dcr Schule
geforderten Anstrengung veranlaßt zn werdcn. Manchc Unaufmerksamkeit

uud Zerstreutheit eines Kindes, die dcr Lehrer vielleicht

als solche tadcttc, ist vielleicht nichts anderes, als die ganz
naturgemäße Reaktion dcr kindlichen Natnr, dic sich gcgcn die Uebcr-

fordcrung des Unterrichts dadurch rächt, daß fie einfach »icht mchr

pariert und deu Gebauten eine andere Richtung gibt.
Wir meinen vielleicht, wir seien ein gesundes Volk, ein kräs-

tigcr, zäher Schlag da obcn in dcn Bcrgen bci frischcr Lust nnd

träftigcr, gcsundcr Alpcnmilch, und doch müssen wir Jahr um Jahr
es erfahren, daß nicht einmal die Hälstc unserer Jünglinge im
20. Jahre zum Dieust der Waffen tauglich ist. Auch bci uus hat
die ruhelose ansrcibcnde Hast dcs modcrncn Erwerbslebens viclcn

aus die Ncrvcn gcschlagcn, und wenn die tolle Hctzjagd desselben

noch cin Mcnschcnalicr weiter geht, wird die nachfolgende
Generation noch nervöser scin.

Ich glaube, wir würden dcn Eltcrn, dc» Kindern, der Schule
einen Dieust crwciscn, wenn wir das Eintrittsalter hinausschicbcn

könnten, uud wenn's auch nur um 4 Mvnate wäre, damit wenigstens

die Allerjüngstcn climinirt wcrdcn köuntcn. Das ift freilich
ein Pnnkt, dcm viclcrorts widersprochen werden wird; da haben

wir's mit dcn Müttern zn tun, die es fast nicht erwarten mögen,
bis dcr Kleine mit dcm Tornister auf dem Rücken zur Schule
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wandern kann; cr kann ja schon aus 29 oder 199 zählen und

mit Sicherheit lange Gedichte aussagen. Da kommt der Wunsch,
die unruhigen Störefriede, die der Aufsicht bedürfen, wenigstens

für einige Zeit der Schulc übergeben zu können und sie damit
aus den Füßen zu bekommen; da kommt die Macht der Gewohnheit,

die sagt, daß es ja bis jetzt auch so gewesen und an andern

Orten auch so sci (was zwar nur zur Hälfte richtig ist, indem

wenigstens zwölf unserer Kantone ein höheres Eintrittsalter
befitzen), und daß man ja die Allerschwächsten zurückstellen könne.

Indessen muß man doch darauf hinweisen und den Fingcr darauf

legen, nnd ich bin für meinen Teil überzeugt, daß allerorts in
unsern Schulcn vielc fitzen, denen ganz sicher tüchtig Milch und
Brocken und ein fröhliches Tummeln in freier Luft für Leib und

Geist zuträglicher und heilsamer wären, als das ABC und das

Einmaleins.
Damit, meine Herren, bin ich am Ende! Es wäre noch

manches zu sagen, aber es ist hohe Zeit, daß ich mich des Wortes
erinnere: l^s ssorsi ci'snnuvsr est. cls vonioir strs coruplsi.
Ich bitte Sie, dicse Aussiihrungcn mit derselben wohlwollenden
Gesinnung entgegenzunchmeu, mit der sie dargeboten werden, als
schlichte Aeußerung«! eiues Mannes, der nach feiner Lebensstellung

und Neigung schon manches Jahr mit dem Schulwesen in näherer

Berührung stand und wenigstens glanbt, cs rccht zu meinen. Sie
betreffen ja allerdings »icht das Ccntrnm der Schulführung, das

ist und bleibt der Lehrer selber, sondern mehr nur Aeußcres, aber

doch auch nicht ganz belanglose Dinge.
Ich bin zufrieden, wenn meine Worte dazu beitragen, in uns

dic Ucbcrzengnng zu befestigen, daß unsere Schulc zu ihrcm Gedeihen

noch sehr der tatkräftigen Mithülfe weiterer wohlgesinnter Bolks-
krcisc bedarf, uud deu Entschluß, das unsere zu tun, um ihr dazu

zu verhclseu.
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